Zu: Sonderurlaub für Fortbildungsveranstaltungen

Z.B.: Landes-Urlaubsvorordnung Rheinland-Pfalz: 

§ 26 Urlaub für fachliche, staatspolitische, kirchliche und sportliche Zwecke

Absatz (1) In folgenden Fällen kann Urlaub unter Fortzahlung der Dienstbezüge gewährt werden, wenn dienstliche Gründe nicht entgegenstehen

Ziffer 11.  für die Teilnahme an sonstigen Veranstaltungen von Organisationen, deren Tätigkeit im öffentlichen Interesse liegt.

Hessische Urlaubsverordnung: § 16. Dienstbefreiung unter Fortzahlung der Dienstbezüge kann unter Beschränkung auf das notwendige Maß erteilt werden, soweit dringende dienstliche Gründe nicht entgegenstehen.

Ziffer 2. aus besonderen Anlässen, insbesondere

a) zur persönlichen Bildung, Fortbildung und zur Teilnahme an Lehrgängen und Veranstaltungen, die staatsbürgerlichen, dienstlichen, politischen, gewerkschaftlichen, wissenschaftlichen oder religiösen Interessen dienen.  

Die hessische Verordnung ist sehr allgemein gefasst!

Bayerische Urlaubsverordnung: § 16 Dienstbefeiung

Absatz (1) 1 Der Dienstvorgesetzte kann Dienstbefreiung unter Fortgewährung der Leistungen des Dienstherrn bewilligen, wenn dienstliche Gründe nicht entgegenstehen

Ziffer 3. bei folgenden Anlässen f) in sonstigen begründeten Fällen bis zu 3 Arbeitstage im Kalenderjahr (gilt wohl mehr für persönliche Gründe)
Die Bayerische Verordnung führt keinen Fall explizit auf, der für uns zutrifft.

Sachsen-Anhalt: Urlaubsverordnung § 17 Urlaub für fachliche, staatspolitische, kirchliche und sportliche Zwecke

In folgenden Fällen kann Urlaub unter Fortzahlung der Besoldung gewährt werden, wenn dienstliche Gründe nicht entgegenstehen:

Ziffer 1. für die Teilnahme an wissenschaftlichen Tagungen sowie an beruflichen Aus- und Fortbildungsveranstaltungen, wenn die Teilnahme für die dienstliche Tätigkeit von Nutzen ist oder dem Zweck der Ausbildung dient;

Niedersächsische Sonderurlaubsverordnung (Nds.SUrlV0) §2 Urlaub für Aus- und Fortbildung sowie Sportveranstaltungen

Urlaub unter Weitergewährung der Bezüge kann, wenn dienstliche Gründe nicht entgegenstehen, erteilt werden für die Teilnahme 

Ziffer 1. an wissenschaftlichen Tagungen sowie an beruflichen Aus- und Fortbildungsveranstaltungen, wenn die Teilnahme für die dienstliche Tätigkeit von Nutzen ist.

Das finde ich gut formuliert für Forstfrauen-Tagungen!

Baden-Württemberg: Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung § 29 Sonderurlaub aus verschiedenen Anlässen

Absatz (1) Sofern dienstliche Gründe nicht entgegenstehen, kann für die notwendige Dauer der Abwesenheit Sonderurlaub unter Belassung der Bezüge bewilligt werden

Ziffer 3. zur Teilnahme an Tagungen, Lehrgängen und Veranstaltungen, soweit sie 

b) von Organisationen, deren Tätigkeit im öffentlichen Interesse liegt, durchgeführt werden und an den Tagungen, Lehrgängen und Veranstaltungen ein öffentliches Interesse besteht oder

c) fachlichen Zwecken dienen und im dienstlichen Interesse liegen.

Diese Definitionen passen sehr gut auf unsere Bundesforstfrauen-Tagungen!

Thüringer Urlaubsverordnung: §18 Sonderurlaub für persönliche, kirchliche, gewerkschaftliche und sportliche Zwecke 

Absatz (1) zur Teilnahme an Veranstaltungen der Kirchen, Gewerkschaften oder Berufsverbände oder dergleichen kann Sonderurlaub ohne Anrechnung auf Erholungsurlaub unter Fortgewährung der Besoldung gewährt werden.

Wir sind da wohl „oder dergleichen“ . . .

